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GEMEINDE: LONSEE        

GEMARKUNG: URSPRING 

KREIS: ALB-DONAU-KREIS   

 

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  

 

- PLANUNGSRECHTLICHER TEIL -  

 

DES BEBAUUNGSPLANES UND DER ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN 

 

„LONETALWIESEN“ 

Satzung: 14.03.2022 

 

1 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) 

m.W.v. 15.09.2021 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 

(BGBl. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 

Planzeichenverordnung (PlanzV90) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 14. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1802) 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) m.W.v. 12.12.2020 

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes 

bisher bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen der Gemeinde werden 

aufgehoben. 
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2 Planungsrechtliche Festsetzungen 

2.1 Art der baulichen Nutzung           (§ 1-15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne von § 4 BauNVO 

Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 1-5 BauNVO sind nicht Bestandteil des 

Bebauungsplanes.  

Unzulässig sind: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes  

- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

- Anlagen für Verwaltungen  

- Gartenbaubetriebe  

- Tankstellen  

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung      (§ 16-21a BauNVO) 

2.2.1 Grundflächenzahl        (§ 19 BauNVO) 

Siehe Einschriebe im Plan 

2.2.2 Geschossflächenzahl        (§ 20 BauNVO) 

Siehe Einschriebe im Plan. 

2.2.3 Zahl der Vollgeschosse               (§ 16 Abs. 2, § 20 BauNVO) 

Siehe Einschriebe im Plan 

2.2.4 Höhe der Gebäude                                                             (§ 16 Abs. 2 BauNVO) 

Siehe Einschriebe im Plan. 

Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe wird gemessen von der 

Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH-R) bis zur Oberkante Firstziegel bzw. Oberkante 

Dachabschluss. Die eingetragene EFH-R bezieht sich auf das Hauptgebäude. 

 

2.3 Bauweise                (§ 22 BauNVO) 

Siehe Einschriebe im Plan. 

Offene Bauweise im Sinne von § 22 Abs. 2 BauNVO. 

Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 
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2.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen                                            

                (§ 23 Abs. 5 BauNVO) 

2.4.1 Baugrenze gem. § 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO zur Festsetzung der überbaubaren 

Grundstücksfläche. Siehe zeichnerischer Teil. 

2.4.2 Regelungen für bauliche Anlagen innerhalb und außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen gem. § 23 Abs. 5 BauNVO. 

2.4.2.1 Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig. Vor der Garagenzufahrt ist ein Stauraum von 5,00 m 

freizuhalten.  

2.4.2.2 Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO sind, soweit es sich um Gebäude 

handelt, auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig, jedoch nicht auf der 

Erschließungsstraße zugewandten Seite.  

2.4.2.3 Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung dienen, sind auch 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

2.4.2.4 Untergeordnete Bauteile und Vorbauten im Sinne von § 5 Abs. 6 Nr. 1 und 2 LBO 

Baden-Württemberg sind generell außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 

zulässig.   

 

2.5 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen        (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Die im Plan eingetragenen Sichtfelder sind von Sichthindernissen aller Art zwischen 

0,80 m und 2,50 m Höhe von sämtlichen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen 

und sichtbehinderndem Bewuchs freizumachen und auf Dauer freizuhalten.   

 

2.6 Beschränkung der Zahl der Wohnungen              (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Max. 3 Wohnungen bei einer Einzelhausbebauung. 

Max. 2 Wohneinheiten je Doppelhaushälfte bei einer Doppelhausbebauung.  

 

2.7 Höhenlage der Gebäude                                                  (§ 9 Abs. 3 BauGB) 

Die im Plan eingetragene Erdgeschoß-Rohfußbodenhöhe (EFH-R) darf um max.  

0,30 m überschritten werden. Eine Unterschreitung der EFH-R ist unzulässig. Die 

EFH-R muss über dem angrenzenden Straßenniveau/ der Rückstauebene sowie 
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hochwassersicher liegen. Sie ist in den Eingabeplänen (Schnitte und Ansichten) 

darzustellen.  

 

2.8 Maßnahmen zur Verringerung von Hochwasserschäden  

                                                                                (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB) 

Keller, Kellerabgänge und sämtliche Gebäudeöffnungen (Türen, Lichtschächte etc.)  

unterhalb der EFH-R sind wasserdicht und mit einer WU-Wanne (weiße Wanne) 

auszuführen.  

 

2.9 Verkehrsflächen        (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

2.9.1 Öffentliche Verkehrsflächen sind gem. zeichnerischem Teil festgesetzt. 

2.9.2 Straßenausstattung 

Masten für die Straßenbeleuchtung und Schaltschränke sowie Verkehrszeichen sind 

bis zu einer Tiefe von 0,50 m ab Randsteinhinterkante zu dulden.  

 

2.10 Böschungen/Stützbauwerke                                (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Böschungen und Stützbeton für Randeinfassungen, die zur Herstellung der 

Erschließungsstraße erforderlich sind, sind auf den Baugrundstücken zu dulden. 

 

2.11 Leitungsrecht                                                             (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die mit Leitungsrechten eingetragenen Flächen sind von Bebauung freizuhalten. 

 

2.12 Grünflächen        (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Grünflächen sind gemäß zeichnerischem Teil anzulegen.  

Der Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5,0 m ist von jeglichen baulichen 

Anlagen freizuhalten. Im Gewässerrandstreifen ist lediglich eine Bepflanzung mit 

heimischen Gewächsen zulässig. Es wird empfohlen die Flächen extensiv zu 

bewirtschaften.  
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2.13 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft      (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

2.13.1 Entwässerung 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. 

2.13.1.1 Niederschlagswasser  

Das Niederschlagswasser der Dach-, Hof- und Straßenflächen ist über einen 

Regenwasserkanal in den angrenzenden Radelstetter Talgraben einzuleiten. 

2.13.1.2 Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser ist in einen Schmutzwasserkanal einzuleiten. 

2.13.1.3 Die Entwässerung der Baugrundstücke ist in den Bauplänen darzustellen. 

2.13.2 Vermeidungsmaßnahmen Artenschutz 

Die restlichen Gehölze dürfen gemäß § 39 BNatSchG nur im Winter (von Oktober bis 

Februar) entfernt werden.   

Vor dem Abschieben des Oberbodens sind alle Versteckmöglichkeiten auf Kleintiere 

wie Amphibien oder Reptilien abzusuchen und diese in Sicherheit zu bringen.  

Eckverglasungen, (begrünte) verglaste Dachterrassen, gläserne Verbindungsgänge 

und -tunnel sowie (Lärm-) Schutz- und Balkonwände aus Glas, aber auch stark spie-

gelnde Flächen stellen latente Gefahren für Vögel dar, da diese die transparente 

Scheibe, durch das die dahinterliegende Landschaft sichtbar ist, bzw. durch die Spie-

gelung das Hindernis an sich nicht erkennen. Deshalb sind bei den Neubauten derar-

tige Elemente zu vermeiden oder verpflichtend nichttransparente Markierungen, Mus-

ter, Netze oder Gitter in ausreichend engem Abstand anzubringen (vgl. BAYLFU 

2019). Sichtbare Muster können direkt in das Glas geätzt oder per Siebdruck 

aufgebracht, Scheiben per Sandstrahlung partiell mattiert werden. Auch 

halbtransparente Materialien wie Milchglas, Glasbausteine oder farbiges Glas bieten 

oftmals geeignete, vogelsichere Alternativen. 

Insektenfreundliche Beleuchtung 

Die Beleuchtung ist insektenfreundlich auszuführen. Hierfür sind Leuchtmittel mit 

möglichst geringen UV- und Blau-Anteilen (Farbtemperatur mindestens 3000K) zu 

verwenden. Streulicht zur Vegetation und freien Landschaft ist zu vermeiden oder 

abzuschirmen. 
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2.14 Flächen für das Anpflanzen und dem Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen                         (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 

 

2.14.1 PFG 1: Pflanzgebot „Sträucher" auf privaten Grünflächen: 

Die im zeichnerischen Teil mit pfg 1 gekennzeichneten Flächen sind mit 

standortgerechten, einheimischen Gehölzen der Pflanzliste pfg1 zu bepflanzen. Die 

Straucharten sind der nachfolgenden Pflanzenliste zu entnehmen.  

Pflanzliste pfg1:  

Hainbuche   Carpinus betulus 

Schwarzer Holunder   Sambucus nigra 

Roter Holunder   Sambucus racemosa 

Rote Heckenkirsche   Lonicera xylosteum 

Haselnuss   Corylus avellana 

Eingriffeliger Weißdorn  Crataegus monogyna 

Zweigriffeliger Weißdorn  Crataegus laevigata 

Gemeiner Schneeball  Viburnum opulus 

Wolliger Schneeball  Viburnum lantana 

Seidelbast   Daphne mezereum 

Gemeiner Liguster  Ligustrum vulgare 

Faulbaum    Frangula alnus 

Hundsrose   Rosa canina 

Feldrose    Rosa arvensis 

Himbeere    Rubus idaeus 

 

Qualität: 2 x verpflanzt, mit Ballen 

Ausführung: Die Sträucher (Pflanzabstand 1 - 2 m) sind spätestens 1 Jahr nach 

Fertigstellung des Gebäudes vom jeweiligen Grundstückseigentümer zu setzen und 

dauerhaft zu pflegen. Bei Ausfall eines Strauches ist in der nächsten 

Vegetationsperiode ein gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. Zur Erhöhung der 

Artenvielfalt wird empfohlen verschiedene Straucharten zu verwenden. Die 

Abstandsregelungen gegenüber benachbarten Grundstücken sind zu beachten (§ 11-

22 NRG BW). 

 

2.14.2 PFG 2: Pflanzgebot „Bäume" auf privaten Flächen:  

Je Grundstück ist ein heimischer Laubbaum gem. Pflanzenliste pfg2 zu pflanzen. Bei 

einer Grundstücksfläche über 800 m² sind zwei heimische Laubbäume zu pflanzen.  

Pflanzliste pfg2:  
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Obstbäume  regionaltypische Sorten 

Feld-Ahorn  Acer campestre 

Baumhasel  Corylus colurna 

Hainbuche  Carpinus betulus 

Vogel-Kirsche  Prunus avium 

Vogelbeere  Sorbus aucuparia 

Mehlbeere  Sorbus aria 

Elsbeere   Sorbus torminalis 

 

Qualität: Für die Baumpflanzungen sind Hochstämme zu verwenden, 3x verpflanzt. 

Ausführung: Die Bäume sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung des Gebäudes 

vom jeweiligen Grundstückseigentümer zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Bei 

Ausfall eines Baumes ist in der nächsten Vegetationsperiode ein gleichwertiger Ersatz 

zu pflanzen. Die Abstandsregelungen gegenüber benachbarten Grundstücken sind zu 

beachten (§ 11-22 NRG BW).  

 

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

3.1 Boden- und Grundwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der Wasserschutzzone III und IIIA des 

Wasserschutzgebiets „WSG 1“ des Zweckverbandes Landeswasserversorgung 

(WSG-Nr. 425001). Die Bestimmungen der Schutzzonenverordnung vom 16. April 

2015 sind einzuhalten. Innerhalb des Wasserschutzgebietes, Schutzzone III, sind 

Grundwasserentnahmen zur Wärmenutzung sowie die Errichtung von 

Erdwärmesonden für den Betrieb von Wärmepumpen für die Gebäudeheizung 

unzulässig. 

Bei der Umgestaltung des Planungsgebietes ist auf einen sparsamen und schonenden 

Umgang mit Boden zu achten. Der gewachsene Boden ist in den Grünflächen und in 

den Stellplätzen, soweit geeignet, zu erhalten.  

Auf allen zu bebauenden oder befestigten Flächen ist vor Beginn der Baumaßnahmen 

der Oberboden separat abzutragen, unverdichtet und unvermischt zu lagern und 

frühestmöglich für Vegetationszwecke wieder zu verwenden.  

Der Bodenaushub ist so weit wie möglich auf dem jeweiligen Baugrundstück 

gleichmäßig und an die Nachbargrundstücke angepasst einzubringen. Fallen zu große 

Mengen Bodenaushub an oder solcher, der sich nicht zum Massenausgleich eignet 

(zum Beispiel felsiges Material), so ist eine Wiederverwertung auf anderen Flächen 

vor einer Deponierung zu prüfen.  
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3.2 Archäologische Funde 

3.2.1 Allgemeine Hinweise 

3.2.1.1 Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und 

Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die 

Archäologische Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Tübingen/das Landesamt 

für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu 

benachrichtigen. Fund und Fundstellen sind bis zur sachgerechten Begutachtung, 

mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu 

belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist 

einzuräumen.  

3.2.1.2 Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG 

verwiesen. 

3.2.2 Hinweise des Landesamtes für Denkmalpflege 

3.2.2.1 Das durch den Bebauungsplan ausgewiesene Areal liegt im Bereich des 

archäologischen Kulturdenkmals Römische Zivilsiedlung und Siedlung der 

Vorgeschichte und des Früh- und Hochmittelalters“, ADAB-Id. 96609803. 

Bodeneingriffe in diesem Areal berühren daher Belange der Archäologischen 

Denkmalpflege.  

Schwerpunktmäßig kamen ab 1974 im Zuge der Bebauung entlang des Breiten 

Weges durch eine Ausgrabung früh- und hochmittelalterliche Zeugnisse ans 

Tageslicht. Weiter östlich Richtung Lonsee schlossen sich umfangreiche Relikte der 

römischen Zivilsiedlung an, die bis an die heutige Bebauungsgrenze nach Osten 

dokumentiert werden konnten. 

Im direkt anschließenden Areal des Bebauungsplangebietes „Lonetalwiesen“ ist 

deshalb mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von weiteren erhaltenen 

archäologischen Zeugnissen auszugehen. Eine Zerstörung gem. § 8 DschG 

unzulässig wäre. Dies gilt besonders auch deshalb, weil das überplante Areal, soweit 

nachvollziehbar, bislang unbebaut blieb und hier somit grundsätzlich gute 

Erhaltungsbedingungen für archäologischen Strukturen gegeben sind.   

Um Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 

vermeiden, muss im Vorfeld geplanter Erdarbeiten (auch Erschließung, 

Leitungen), frühzeitig Kontakt mit der archäologischen Denkmalpflege 

aufgenommen werden, um archäologische Voruntersuchungen im Bereich der 

betroffenen Fläche durchführen zu können. Die Kosten für diese Maßnahmen hat 
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der Planungsträger zu übernehmen. Für diese Arbeiten ist ein ausreichend großes 

Zeitfenster bis zum Baubeginn freizuhalten, da mit wissenschaftlichen Ausgrabungen 

und Dokumentationen zu rechnen ist. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es 

festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen 

bedarf. Sollten bei den Voruntersuchungen archäologische Befunde angetroffen 

werden, müssen im Anschluss wissenschaftliche Ausgrabungen durch eine private 

Grabungsfirma stattfinden. Wir weisen darauf hin, dass im Falle einer notwendigen 

Rettungsgrabung die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ebenfalls 

durch den Planungsträger finanziert werden muss und ggf. mehrere Monate in 

Anspruch nehmen kann. Diese Maßnahmen möglichst frühzeitig durchzuführen, ist im 

Interesse des Planungsträgers sowie der Bauherren, da hiermit Planungssicherheit 

erreicht werden kann und Wartezeiten durch archäologische Grabungen vermieden 

oder minimiert werden können. Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den 

Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, 

d.h. insbesondere zu Fristen für die Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des 

Veranlassers.   

 

3.3 Landwirtschaftliche Immissionen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die durch die Bewirtschaftung der nahegelegenen 

landwirtschaftlichen Flächen auftretende Geruchs-, Staub-, Lärm und 

Erschütterungsimmissionen sowie die Ausbringung von Flüssigmist, Dünger und 

Spritzmittel zu dulden sind.  

 

3.4 Empfehlungen zum Lärmschutz 

Die bei der Aufstellung von Luft-Wärme-Pumpen verursachten Geräuschemissionen 

dürfen nicht zu einer Überschreitung der Immissionswerte der technischen Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) beitragen. Für die Einhaltung der 

immissionsschutzrechtlichen Anforderungen ist der Betreiber der Luft-Wärme-Pumpe 

verantwortlich. 

 

3.5 Schutz vor Starkregen 

Bei Starkregenereignissen kann wild abfließendes Oberflächenwasser auf die 

Baugrundstücke einströmen. Zum Schutz vor Oberflächenwasser sind entsprechende 

bauliche Maßnahmen zur Verhinderung von Überflutungsschäden erforderlich. 

Insbesondere Lichtschächte und Kellerabgänge sind überflutungssicher auszubilden. 

Alle Gebäudeöffnungen (z. B. Eingänge, Lichtschächte, usw.) sind mit einem 

Sicherheitsabstand oberhalb der festgesetzten EFH-R zu legen oder wasserdicht 
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auszubilden. Das Niederschlagswassers darf dabei nicht zum Nachteil Dritter  

ab- oder umgeleitet werden. Die Ableitung von Niederschlagswasser auf fremden oder 

öffentlichen Grund ist unzulässig. 

 

3.6 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 

Verbreitungsbereich von Auenlehm unbekannter Mächtigkeit. Im tieferen Untergrund 

stehen die Gesteine des Oberen Juras an. Mit einem kleinräumig deutlich 

unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. 

vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 

Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) 

sind nicht auszuschließen.  

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 

wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 

Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter 

Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu 

Fundamenten zu achten.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 

Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 

und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 

Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. 

offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene 

Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 

Ingenieurbüro empfohlen.  
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4 Verfahrensvermerke 

 

Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB 

 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 15.11.2021 beschlossen, den Bebauungsplan 

„Lonetalwiesen“ in Lonsee, OT Urspring aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss ist am 18.11.2021 im 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Lonsee ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 15.11.2021 beschlossen, den Entwurf des 

Bebauungsplanes „Lonetalwiesen“ und seine Begründung vom 15.11.2021 öffentlich auszulegen. Ort und 

Dauer der öffentlichen Auslegung sind am 18.11.2021 im Mitteilungsblatt der Gemeinde Lonsee mit dem 

Hinweis darauf ortsüblich bekanntgemacht worden, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 

vorgebracht werden können. Die nach § 4 Abs. 1 BauGB Beteiligten sind von der Auslegung gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom 18.11.2021 benachrichtigt worden. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung hat in der Zeit vom 29.11.2021 bis 29.12.2021 

öffentlich ausgelegen und wurde ins Internet eingestellt. Gleichzeitig wurden die Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 

 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.03.2022 die während der Auslegungsfrist 

eingegangenen Stellungnahmen geprüft. Das Prüfergebnis ist den Betroffenen mit Schreiben vom .........                   

mitgeteilt worden. 

 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.03.2022 den Bebauungsplan „Lonetalwiesen“ 

als Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat von Lonsee wurde am ....... im 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Lonsee ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan „Lonetalwiesen“ 

wurde dadurch rechtsverbindlich.  

 

Das Anzeigeverfahren gemäß § 4 Abs.3 GemO wurde am .................................. durchgeführt. 

 

Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt.  

 

…………………………………………. 

Ogger, Bürgermeister 
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5 Ausfertigungsvermerk 

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes stimmt mit dem 

Satzungsbeschluss des Gemeinderats vom 14.03.2022 überein. 

 

Ausgefertigt:   

 

Bürgermeister Lonsee 

 

 

Jochen Ogger, Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Gefertigt: 

 

WASSERMÜLLER ULM GMBH 

INGENIEURBÜRO 

Hörvelsinger Weg 44, 89081 Ulm 

 

 

Datum: 15.11.2021/14.03.2022 

 

 

 


